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§1 Allgemeines 

1.1 Die nachfolgenden Bedingungen haben Gültigkeit für alle unsere Angebote, Verkäufe, 
Lieferungen und Leistungen und werden Inhalt des Vertrages. Sie gelten nicht, wenn unser 
Vertragspartner ein Konsument ist und das abgeschlossene Geschäft nicht zum Betrieb 
seines Unternehmens gehört (§ 1 KSchG). Sie gelten auch für alle künftigen 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden.  
 
1.2 Abweichenden oder ergänzenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Käufers 
widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Sie gelten auch dann nicht, wenn der Käufer sie 
seiner Bestellung oder sonstigen Erklärung zugrunde gelegt hat. 

1.3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
unwirksam werden, berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. 

 
 
§2 Angebote und Aufträge 
2.1 Unsere Angebote sind frei bleibend, sofern sie nicht in schriftlicher Form als verbindlich 
bezeichnet sind. Ein wirksamer Vertrag kommt daher erst durch unsere Auftragsbestätigung 
oder die Auslieferung der Ware zustande. 
 

2.2 Enthält eine Auftragsbestätigung des Auftragsnehmers Änderungen gegenüber der 
Erklärung des Auftragsgebers und wird auf diese Änderungen darin hingewiesen, so gelten 
diese als vom AG genehmigt, sofern dieser nicht unverzüglich schriftlich den Änderungen 
widerspricht. 

2.3 Maßangaben, Gewichte, Abbildungen, Zeichnungen sowie andere Unterlagen, die zu 
unseren unverbindlichen Angeboten gehören, bleiben in unserem Eigentum und sind nur 
annähernd Maß gebend. Nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch uns können 
sie verbindlicher Vertragsinhalt werden. 
 
 
§3 Zweifelhafte Zahlungsfähigkeit 
 
3.1 Werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die Zweifel an der 
Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen, können wir weitere Lieferungen von einer 
Vorauszahlung der Ware durch den Käufer abhängig machen. Wir können dem Käufer für 
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die Vorauszahlung der Ware eine angemessene Frist setzen und vom Vertrag zurücktreten, 
wenn die Vorauszahlung nicht fristgemäß bei uns eingeht; der Käufer kann statt der 
Vorauszahlung Sicherheit durch Bankbürgschaft leisten. Haben wir die Ware bereits 
geliefert, so wird der Kaufpreis ungeachtet vereinbarter Zahlungsfristen sofort ohne Abzug 
fällig. 
 
3.2 Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers sind unter anderem dann begründet, wenn 
ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen gestellt wurde oder er 
Zahlungen an uns oder Dritte nicht pünktlich leistet. 
 
 
§4 Preise 
4.1 Unsere Preise gelten exklusive Transport-, Versicherungs-, Installations- und 
Aufstellungskosten und enthalten keine Umsatzsteuer. Diese Kosten werden dem 
Auftraggeber zusätzlich in Rechnung gestellt. 
 
4.2 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen nicht eingeschlossen und wird in 
der am Tag der Rechnungsstellung gesetzlich geltenden Höhe in der Rechnung gesondert 
ausgewiesen. 
 
4.3 Liegen zwischen dem Tag des Vertragsschlusses und dem Tag der Lieferung mehr als 4 
Monate, ohne dass dies auf einer von uns zu vertretenden Lieferverzögerung beruht, und hat 
sich in dieser Zeit unsere gültige Preisliste geändert, so können wir anstelle des vereinbarten 
Kaufpreises den am Tag der Lieferung gültigen Listenpreis verlangen. Wir werden dem 
Käufer vor der Lieferung eine entsprechend geänderte Auftragsbestätigung übermitteln. Der 
Käufer kann in diesem Fall hinsichtlich der Waren, für die der Preis erhöht worden ist, von 
seiner Bestellung zurücktreten. Er muss den Rücktritt spätestens am 2. Werktag nach Erhalt 
der geänderten Auftragsbestätigung schriftlich (Post/Telefax/E-Mail) erklären. 
 
 
§5 Lieferung und Lieferzeit 
5.1 Alle genannten Liefertermine sind unverbindlich und gelten als nur annähernd vereinbart, 
soweit sie nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. Höhere Gewalt 
oder andere unvorhergesehene Hindernisse in der Sphäre des Auftragnehmers oder dessen 
Unterlieferanten entbinden den Auftragnehmer von der Einhaltung der vereinbarten 
Lieferzeit. Bei unverbindlichen Lieferterminen gilt eine Lieferung innerhalb 15 Tage nach der 
angegebenen Lieferzeit auf jeden Fall noch als rechtzeitig. 
 
5.2 Wenn nicht anderes vereinbart erfolgt der Versand auf Rechnung des Käufers. Die 
Gefahr geht mit der Verladung der Ware auf ihn über, auch wenn frachtfreie Lieferung 
vereinbart ist. Wir sind nicht verpflichtet, für eine Transportversicherung zu sorgen, wenn 
nicht anders vereinbart wurde.  
 
5.3 Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind wir zu 
Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt, die einzeln berechnet werden. 
 
5.4 Dem Auftragnehmer steht es frei, die Art der Versendung der Ware und das 
Transportmittel auszuwählen. 
 
5.5 Beanstandungen aus Transportschäden hat der Auftraggeber sofort nach Empfang der 
Ware beim Transportunternehmen und Auftragnehmer schriftlich, spätestens jedoch binnen 
8 Tagen, vorzubringen. 
 
5.6 Aufbewahrungsmaßnahmen und Aufbewahrungskosten, die aus Gründen notwendig 
werden, die in der Sphäre des Auftraggebers liegen, gehen zu Lasten und auf Kosten des 
Auftraggebers und gelten als Ablieferung. 



 
5.7 Sachlich gerechtfertigte und angemessene Änderungen der Leistungs- und 
Lieferverpflichtung des Auftragnehmers, insbesondere angemessene Lieferfrist- 
überschreitungen, gelten vom Auftraggeber als vorweg genehmigt. 
 
5.8 Betriebs- und Verkehrsstörung und nicht ordnungsgemäße Lieferung von 
Unterlieferanten gelten auch als höhere Gewalt und befreien den Auftragnehmer für die 
Dauer der Behinderung oder nach Wahl des Auftragnehmers auch endgültig von der 
Verpflichtung zur Lieferung, ohne daß dem Auftraggeber Ansprüche aufgrund des Rücktrittes 
durch den Auftragnehmer entstehen. 
 
5.9 Wird der angegebene Liefertermin um mehr als 30 Tage überschritten, ist der 
Auftraggeber berechtigt, nach Setzung einer weiteren mindestens 90-tägigen Nachfrist 
mittels eingeschriebenen Brief vom Vertrag zurückzutreten. Auch der Auftragnehmer kann 
zurücktreten, wenn die Lieferung durch höhere Gewalt, Arbeitskonflikte oder sonstige, durch 
den Auftragnehmer unabwendbare Hindernisse, wie beispielsweise 
Transportunterbrechungen oder Produktionseinstellungen, unmöglich wird. In beiden Fällen 
ist der Auftragnehmer nur zur zinsenfreien Rückerstattung empfangener Anzahlung 
verpflichtet. 
 
5.10 Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Geschäftssitz des Auftragnehmers. 
 
5.11 Bei einem etwaigen Lieferverzug, soweit er nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht, sind Schadensersatzansprüche jeder Art ausgeschlossen. 
 
 
§6 Zahlung 
6.1 Die Rechnungslegung erfolgt, soweit möglich, umgehend nach Lieferung. 
 
6.2 Zahlungen sind nach Rechnungslegung ohne jeden Abzug und spesenfrei fällig. Für 
Teilrechnungen gelten die für den Gesamtauftrag festgelegten Zahlungsbedingungen 
analog. 
 
6.3 Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten umfassen, ist der Auftragnehmer berechtigt, nach 
Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Leistung Rechnung zu legen. 
 
6.4 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Lieferung, 
Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen, oder Bemängelungen zurückzuhalten. 
 
6.5 Der Käufer kommt auch ohne eine Mahnung unsererseits in Verzug, wenn er den 
Kaufpreis nicht innerhalb von 14 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder einer 
gleichwertigen Zahlungsaufstellung zahlt. 
 
6.6 Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, werden seine sämtlichen 
Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns – auch solche, für die 
Wechsel gegeben worden sind– sofort fällig. In diesem Fall sind wir berechtigt, von dem 
betreffenden Zeitpunkt an Zinsen in gesetzlich festgelegter Höhe zu verlangen. Der 
Nachweis eines höheren Schadens durch den Verkäufer bleibt vorbehalten. 
 
6.7 Bei Zahlungsverzug werden vom Auftragnehmer Verzugszinsen im banküblichen 
Ausmaß verrechnet. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei Teilzahlungen ist der 
Auftragnehmer berechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu lassen und übergebene Akzepte 
entsprechend fällig zu stellen. 
 
 
 



 
§ 7 Mahn- und Inkassospesen 

7.1 Bei Zahlungsverzug sind vom Käufer Verzugszinsen in der Höhe von 15% p.a. vom 
gesamten Bruttorechnungsbetrag zu bezahlen. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die 
sofortige Zahlung des gesamten noch offenen Kaufpreises zu verlangen; dieses Recht steht 
uns auch dann zu, wenn uns nach Vertragsabschluss ungünstige Umstände über die 
Zahlungsfähigkeit oder die wirtschaftliche Lage des Käufers bekannt werden.  
 
7.2 Bezahlt der in Zahlungsverzug befindliche Käufer trotz Setzung einer einwöchigen 
Nachfrist nicht, sind wir berechtigt, unbeschadet unserer sonstigen Rechte vom Vertrag zur 
Gänze oder zum Teil zurückzutreten, oder auch in unserem Eigentumsvorbehalt stehende 
Kaufgegenstände zurückzunehmen, ohne dass dies einem Rücktritt vom Vertrag 
gleichkommt. Der Verkäufer erklärt sich einverstanden, dass wir in diesen Fällen berechtigt 
sind, den in unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Kaufgegenstand jederzeit und auch 
ohne Rücksprache mit dem Käufer auf seine Kosten abzuholen.  
 
7.3 Im Falle des Zahlungsverzuges, auch mit Teilzahlungen, treten auch allfällige 
Skontovereinbarungen außer Kraft. Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem Zeitpunkt 
des wertmäßigen Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet.  
 
7.4 Unser Unternehmen ist berechtigt im Fall des Zahlungsverzuges des Kunden, ab dem 
Tag der Übergabe der Ware auch Zinseszinsen zu verlangen. 
 
7.5 Für den Fall des Zahlungsverzuges ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer sämtliche 
von ihm aufgewendeten vorprozessualen Kosten, wie etwa Spesen für das Mahwesen, 
Anwaltshonorare und Kosten von Inkasssobüros, zu refundieren. 
 
7.6 Darüber hinaus ist vom Auftraggeber jeder weiteren Schaden, insbesondere auch der 
Schaden, der dadurch entsteht, dass infolge Nichtzahlung entsprechend höhere Zinsen auf 
allfällige Kreditkonten des Auftragnehmers anfallen, unabhängig vom Verschulden am 
Zahlungsverzug zu ersetzen. 
 
 
§ 8 Gewährleistung/Haftung 

8.1 Der Käufer hat die empfangene Ware auf Vollständigkeit, Transportschäden, 
offensichtliche Mängel, Beschaffenheit und deren Eigenschaften zu untersuchen und binnen 
angemessener Frist, jedenfalls innerhalb von 14 Tagen, anzuzeigen. Offensichtliche Mängel 
sind von dem Käufer innerhalb von einer Woche ab Ablieferung des Vertragsgegenstandes 
schriftlich uns gegenüber zu rügen. 
 
8.2 Wir sind nicht zur Gewährleistung verpflichtet, wenn der Käufer einen offensichtlichen 
Mangel nicht rechtzeitig schriftlich gerügt hat. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel an 
der Ware vorliegt und von dem Käufer rechtzeitig schriftlich gerügt wurde, sind wir – unter 
Ausschluss der Rechte des Käufers von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu 
mindern - zur Nacherfüllung verpflichtet, es sei denn, dass wir aufgrund der gesetzlichen 
Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt sind. Der Käufer hat uns für jeden 
einzelnen Mangel eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu gewähren.  
 
8.3 Für wesentliche Mängel leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Verbesserung bzw. 
Nachlieferung, Wandlung oder Preisminderung. Zur Behebung des Mangels hat uns der 
Käufer eine angemessene Frist einzuräumen. Nur wenn wir mit der Beseitigung des Mangels 
in Verzug sind, hat der Käufer das Recht, den Mangel selber oder durch Dritte beseitigen zu 
lassen und von uns Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen. Im Übrigen richten sich die 
gewährleistungsrechtlichen Ansprüche des Käufers nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 
922 ff ABGB). 
 



8.4 Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels 
kann der Käufer erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder die 
Nacherfüllung von uns verweigert wird. Das Recht des Käufers zur Geltendmachung von 
weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt 
davon unberührt. 
 
8.5 Sind sowohl die Verbesserung, als auch der Austausch unmöglich oder für den 
Verkäufer mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so hat der Käufer das 
Recht auf Preisminderung oder, sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel handelt, 
das Recht auf Wandlung. Dasselbe gilt, wenn der Verkäufer die Verbesserung oder den 
Austausch verweigert oder nicht in angemessener Frist vornimmt, wenn diese Abhilfen für 
den Käufer mit erheblichen Annehmlichkeiten verbunden wären und wenn sie ihm aus 
triftigen, in der Person des Verkäufers liegenden Gründen, unzumutbar sind. 
 
8.6 Es wird vereinbart, dass der Käufer sein Recht auf Gewährleistung bei beweglichen und 
unbeweglichen Sachen im Sinne des § 933 ABGB binnen sechs Monaten gerichtlich geltend 
machen muss. 
 
8.7 Von der Gewährleistung ausgenommen sind Teile und Zubehör sowie Reparaturen 
infolge nicht autorisierter Eingriffe Dritter. Werden die Vertragsgegenstände in Verbindung 
mit Geräten und/oder Programmen Dritter eingesetzt, besteht eine Gewährleistung für 
Funktions- und Leistungsmängel der Vertragsgegenstände nur dann, wenn solche Mängel 
auch ohne eine derartige Verbindung auftreten. 
 
8.8 Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen 
oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung seiner Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 
 
§ 9 Eigentumsrecht 
9.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur restlichen Bezahlung (einschließlich Zinsen und 
Kosten) uneingeschränktes Eigentum des Auftragnehmers. Der Auftraggeber hat für diese 
Zeit für die ordnungsgemäße Instandhaltung (Wartung und Reparatur) auf seine Kosten zu 
sorgen. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen vor restloser Bezahlung gelten als 
ausgeschlossen. 
 
9.2 Kommt der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht ordnungsgemäß 
nach, so ist der Auftragnehmer jederzeit berechtigt, sein Eigentum auf Kosten des 
Auftraggebers zurückzuholen, zu dessen Herausgabe sich der Auftraggeber verpflichtet. 
 
9.3 Der Auftraggeber ist verpflichtet, den solcher Art erzielten Erlös gesondert zu verwahren 
und unverzüglich an den Auftragnehmer abzuführen. 
 
9.4 Sollte die Ware gepfändet oder beschlagnahmt werden, so verpflichtet sich der 
Auftraggeber, dem Auftragnehmer innerhalb von drei Tagen zu verständigen und dem 
Auftragnehmer sämtliche zur Durchsetzung des Eigentumsrechts erforderlichen 
Informationen zu erteilen. 
 
9.5 Falls Dritte auf die noch im Eigentumsvorbehalt des Auftragnehmers stehende Ware 
zugreifen bzw. Ansprüche geltend machen, verpflichtet sich der Auftraggeber darauf 
hinzuweisen, daß diese Ware im Eigentum des Auftragnehmers steht. 
 
 
 
 



§10 Forderungsabtretungen 
10.1 Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Auftraggeber dem Auftragnehmer 
schon jetzt seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder 
Verarbeitung unserer Waren entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen 
zahlungshalber ab. Der Auftraggeber hat uns auf Verlangen seine Auftragnehmer zu nennen 
und diese rechtzeitig von der Zession zu verständigen. Die Zession ist in den 
Geschäftsbüchern, Lieferscheinen, Fakturen, etc. dem Abnehmer ersichtlich zu machen. 
 
10.2 Ist der Auftraggeber mit seinen Zahlungen dem Auftragnehmer gegenüber im Verzug, 
so sind bei ihm eingehende Verkaufserlöse abzusondern und hat bzw. hält der Auftraggeber 
diese nur im Namen des Auftragnehmers inne. Allfällige Ansprüche gegen einen Versicherer 
sind in den Grenzen des § 15 Versicherungsgesetz bereits jetzt an den Auftragnehmer 
abgetreten. 
 
10.3 Forderungen gegen den Auftragnehmer dürfen ohne dessen ausdrückliche Zustimmung 
nicht durch den Auftraggeber abtreten werden. 
 
 
§ 11 Datenverarbeitung und Adressenänderung 
11.1 Der Käufer ist damit einverstanden, dass wir die im Zusammenhang mit der 
Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten über den Käufer unter Beachtung des 
Datenschutzgesetzes für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke verarbeiten, insbesondere 
speichern oder an den Kreditschutzverband übermitteln, soweit dies im Rahmen der 
Zweckbestimmung des Vertrages erfolgt oder zur Wahrung unserer berechtigten Interessen 
erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse 
des Käufers an dem Ausschluss der Verarbeitung, insbesondere der Übermittlung, dieser 
Daten überwiegt. 
 
11.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auftragnehmer Änderungen seiner Wohn- bzw. 
Geschäftsadresse bekannt zu geben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft 
nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen 
auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekannt gegebene Adresse gesendet 
werden. 
 
 
§12 Salvatorische Klausel 
Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Form. Sollte eine 
Regelung dieser Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen unwirksam oder 
undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der Allgemeinen Liefer- 
und Zahlungsbedingungen im Übrigen nicht. 
 
 
§13 Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 
 
13.1 Für das Vertragsverhältnis zwischen dem Käufer und uns gilt ausschließlich das Recht 
der Republik Österreich mit Ausnahme des UN-Kaufrechts, auch wenn der Käufer seinen 
Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland hat. 
 
13.2 Für eventuelle Streitigkeiten gilt die örtliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen 
Gerichtes für den Geschäftssitz des Auftragnehmers vereinbart. Der Käufer ist nicht 
berechtigt, Ansprüche aus dem Kaufvertrag ohne Einwilligung des Verkäufers abzutreten. 
 
 


